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Regeste
Aufhebung vorläufige Aufnahme (Asyl)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinn von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend die vorläufige Aufnahme endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 3 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege respektive nach dem VwVG (Art. 37 VGG und Art. 112 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR 142.20]).
E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1, Art. 50 und Art. 52 VwVG).
E. 1.4
Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG).
E. 3.1
Gemäss Art. 83 Abs. 1 AuG ist die vorläufige Aufnahme zu verfügen, wenn der Vollzug der Weg­weisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist. Das BFM prüft periodisch, ob die Voraussetzungen einer angeordneten vorläufigen Aufnahme - eine Ersatzmassnahme für den nicht durchführbaren Vollzug der Wegweisung - noch gegeben sind (Art. 84 Abs. 1 AuG). Ist dies nicht mehr der Fall, hebt es die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an (Art. 84 Abs. 2 AuG). Die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme fallen weg, wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig und es der ausländischen Person zumutbar und möglich ist, sich rechtmässig in ihren Heimat-, in den Herkunftsstaat oder in einen Drittstaat zu begeben (Art. 83 Abs. 2-4 AuG).
E. 3.2
Bezüglich des Geltendmachens von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Be­weisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2).
E. 3.3
Das BFM verweist zur Begründung seiner Aufhebungsverfügung vom 2. September 2011 darauf hin, es sei rechtskräftig festgestellt worden, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle. Soweit in der Stellungnahme vom 25. August 2011 die Asylgründe erneut angesprochen würden, sei hierzu auf das im Asylentscheid vom 7. April 2009 Gesagte zu verweisen. Es sei jedoch anzumerken, dass der Beschwerdeführer nun nachträglich geltend mache, er sei in Sri Lanka politisch aktiv gewesen; diese Aussagen stünden in Widerspruch zu seinen Angaben zum Asylgesuch; hier habe er keine eigenen politischen Aktivitäten erwähnt, sondern nur davon gesprochen, sein Bruder habe die LTTE unterstützt. Dieses neue Vorbringen könne daher nicht geglaubt werden. Weiter könne er aus den von ihm geschilderten Massnahmen der Militärorgane gegen Freunde in Würdigung der vorliegenden Aktenlage für sich keine individuelle Gefährdung ableiten. Die hierzu eingereichten Bestätigungen des sri-lankischen Roten Kreuzes und der Human Rights Commission (HRC) vermöchten daher keine Beweiskraft zu entfalten. Der Beschwerdeführer stamme aus der Region Jaffna, bezüglich welcher der Vollzug von Wegweisungen angesichts der Beendigung der Kriegshandlungen in Sri Lanka nun wieder als zumutbar zu qualifizieren sei. Es handle sich zudem um einen jungen, gesunden Mann, der in der Heimat - seine Mutter und die (...) Brüder lebten im Herkunftsgebiet - aktuell über ein familiäres Beziehungsnetz verfüge; zudem habe er weitere Verwandte in B._______ in der Nordprovinz. Seine berufliche Tätigkeit als (...) und die in der Schweiz gewonnenen beruflichen Erfahrungen würden es ihm dabei ermöglichen, bei einer Rückkehr in Sri Lanka wieder Fuss zu fassen. Insgesamt werde der Vollzug der Wegweisung daher im aktuellen Zeitpunkt als zumutbar beurteilt.
E. 3.4.1
In seinem Rechtsmittel vom 5. Oktober 2011 weist der Beschwerdeführer auf die Befragungsprotokolle hin, welchen entnommen werden könne, dass seine Familie zwischen (...) und (...) im Vanni-Gebiet gelebt habe; aktuell lebe die Mutter mit den (...) weiteren Söhnen in Jaffna. Des weiteren wird erneut darauf hingewiesen, dass er im Jahr 1999 von den Sicherheitsbehörden für eine Woche wegen Verdachts auf Mitgliedschaft bei den LTTE verhaftet worden sei; selbstredend sei er seither bei den zuständigen Behörden zumindest als Sympathisant der LTTE regis­triert. Seine Brüder hätten zudem nicht nach Jaffna zurückkehren können, sondern sich in Indien und im Vanni-Gebiet verstecken müssen. Er selber sei in den Jahren 2006 und 2007 wiederholt von unbekannten Personen in einem weissen Van aufgesucht, zusammengeschlagen und an Leib und Leben bedroht worden. Ausserdem sei er in den Jahren 2006 bis 2008 öfters von den offiziellen Polizei- und Militärbehörden aufgesucht, kontrolliert und zunehmend eindringlich nach den (...) flüchtigen Brüdern befragt worden. Er habe ausserdem dargelegt, dass schon drei Freunde von ihm ums Leben gekommen seien; diese würden seit 2008 vermisst, vermutlich seien sie getötet worden; dies sei den beigebrachten Bestätigungen der Human Rights Commission Sri Lanka vom 19. September und 22. September 2009, der Bestätigung des Red Cross vom 10. August 2011 und der HRC vom 8. August 2011 zu entnehmen. Ein Bruder sei im Jahr 2010 verhaftet worden. Dieser sei am (...) 2010 ins Vanni-Gebiet zurückgekehrt und werde seither vermisst. Vermutlich sei er von den Sicherheitsbehörden verhaftet worden; es müs­se davon ausgegangen werden, dass er, sollte er noch leben, konkret an Leib und Leben gefährdet sei. In diesem Zusammenhang reichte der Beschwerdeführer eine Bestätigung der HCR vom 20. September 2011 zu den Akten. Es sei insgesamt davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer weiterhin wegen angeblicher LTTE-Aktivitäten gesucht werde respektive als verdächtiges LTTE-Mitglied registriert sei. Ein Bruder gelte als seit 2010 und der andere Bruder ebenfalls als seit mehreren Jahren vermisst.
E. 3.4.2
Hinsichtlich der Situation in Sri Lanka werde auf das fundierte Update der Schweizer Flüchtlingshilfe vom 22. September 2011 hingewiesen. Gemäss diesem müsse der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr mit strengen Einreiseüberprüfungen rechnen, bei denen er als ehemaliger Asylbewerber sowie als enger Familienangehöriger seiner (...) Brüder identifiziert werden würde, zumal er selber weiterhin gesucht werde. Er müsse dabei mit willkürlicher Verhaftung und zeitlich unbeschränkter Inhaftierung sowie Folter rechnen. Die vorläufige Aufnahme sei daher weiter zu gewähren, da er in Sri Lanka weiterhin konkret an Leib und Leben gefährdet wäre.
E. 3.4.3
Insgesamt verletze nach dem Gesagten die vorinstanzliche Verfügung auch die Bestimmung von Art. 5 AsylG, gemäss der niemand zur Ausreise in ein Land gezwungen werden könne, in dem sein Leib, Leben oder seine Freiheit aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund gefährdet sei. Der Beschwerdeführer habe glaubhaft darlegen können, dass ihm im Falle einer Rückkehr in Sri Lanka willkürliche Verhaftung, Inhaftierung und Folter drohen würde. Diese Vorbringen seien im Rahmen einer Rückweisung gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG sorgfältig und rechtsgenüglich abzuklären.
E. 4
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG).
E. 4.1
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in eine Land ge­zwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) sowie der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
E. 4.2
Soweit der Beschwerdeführer im vorliegenden Aufhebungsverfahren seine ursprünglich geltend gemachten Asylgründe erneut darlegt, ist Folgendes festzuhalten: Das Vorbringen einer flüchtlingsrechtlichen Gefährdung des Beschwerdeführers wurde vom BFM im Asylverfahren geprüft. In der Verfügung vom 7. April 2009 wurde dargelegt, dass und weshalb die Asylgründe den Anforderungen zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht genügten. Der Beschwerdeführer hat darauf verzichtet, diese (asylrechtliche) Verfügung anzufechten. Soweit er im vorliegenden Verfahren nun wieder diese Asylgründe vorbringt, kann darauf im vorliegenden Verfahren nicht weiter eingegangen werden. Die in diesem Zusammenhang eingereichten Bestätigungsschreiben der Human Rights Commission of Sri Lanka und des sri-lankischen Roten Kreuzes, welche sich inhaltlich auf Vorbringen des ordentlichen Asylverfahrens beziehen, erweisen sich damit für das vorliegende Verfahren als grundsätzlich nicht relevant.
E. 4.3
Soweit der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Stellungnahme vom 25. August 2011 und in der Beschwerdeeingabe neu geltend macht, er werde in der Heimat wegen politischer Aktivitäten für die LTTE - er sei mindestens als Sympathisant der LTTE behördlich registriert - weiterhin gesucht, ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass diese Aussagen als nachgeschoben und daher als nicht glaubhaft zu beurteilen sind.Vielmehr hatte er ausdrücklich jegliche Aktivitäten für die LTTE bestritten (vgl. Protokoll EVZ S. 8: "F: Unterstützten Sie auch die LTTE? A: Nein") und auch sonst keine politischen Tätigkeiten geltend gemacht; zudem erklärte er beispielsweise, mit den staatlichen Organen keine Probleme gehabt zu haben (vgl. Protokoll vom 2. März 2009 S. 10).
E. 4.4
Das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulements schützt nur Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da rechtskräftig festgestellt ist, dass der Beschwerdeführer nicht Flüchtling ist, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung keine Anwendung finden. Die diesbezüglichen Ausführungen in der Rechtsmitteleingabe, wonach die angefochtene Verfügung Art. 5 AsylG verletze und daher eine Rückweisung zur rechtsgenüglichen Überprüfung der glaubhaft gemachten Vorbringen angezeigt sei, erweisen sich nach den obigen Ausführungen, namentlich der Feststellung der rechtskräftig festgestellten fehlenden Flüchtlingseigenschaft, im vorliegenden Verfahren als nicht zutreffend.
E. 4.5
Bei der Beurteilung der Frage, ob dem Beschwerdeführer mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine nach Art. 3 EMRK oder der FoK verbotene Strafe oder Behandlung droht, ist zunächst auf das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts BVGE 2011/24 zu verweisen, wonach der Vollzug von Wegweisungen nach Sri Lanka zum heutigen Zeitpunkt nicht generell unzulässig ist (vgl. insbesondere BVGE 2011/24 E. 10.4.2).
E. 4.5.1
Entsprechend den UNHCR-Richtlinien sowie den Entscheiden des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) geht auch das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass gewisse abgewiesene tamilische Asylsuchende bei einer Rückkehr aufgrund ihnen unterstellter Verbindungen zu den LTTE immer noch konkret gefährdet sein können. Dabei ist massgebend, ob ihnen mutmasslich persönliche Beziehungen zu Mitgliedern in hoher Stellung innerhalb der LTTE unterstellt werden, wobei auch die Intensität dieser Beziehung zu berücksichtigen wäre (vgl. BVGE 2011/24 E. 8.4.3).
E. 4.5.2
Vor diesem Hintergrund hat der Beschwerdeführer in Würdigung des vorliegend massgeblichen Sachverhalts nach Auffassung des Gerichts keine konkrete Gefährdung zu befürchten: Gemäss Praxis des EGMR sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.4.1 mit weiteren Hinweisen). Solche Anhaltspunkte - oder ein konkretes Gefährdungsprofil - sind den Akten nicht zu entnehmen.
E. 4.6
Der Vollzug der Wegweisung erweist sich somit sowohl im Sinn der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig.
E. 5
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.
E. 5.1
In der Nordprovinz Sri Lankas - mit Ausnahme des so genannten Vanni-Gebiets - herrscht heute gemäss Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts keine Situation allgemeiner Gewalt. Der Wegweisungsvollzug ist daher nicht mehr generell unzumutbar (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.2.1).
E. 5.2
Der Beschwerdeführer stammt nicht aus dem Vanni-Gebiet, sondern aus Jaffna, wo er den grössten Teil seines Lebens verbracht hat und seine Angehörigen leben. Der Einwand, er habe mit der Familie zwischen (...) und (...) im Vanni-Gebiet gelebt, erweist sich dabei als unbehelf­lich, weil diese Wohnsituation seit längerer Zeit nicht mehr aktuell ist.
E. 5.3
Mit Bezug auf die individuellen Zumutbarkeitskriterien kann vorab ebenfalls auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Zu den auf Beschwerdeebene angesprochenen Berichten ist festzuhalten, dass diese allgemein die Situation der Tamilen und Tamilinnen beschreiben. Mit Bezug auf den Beschwerdeführer ist dabei festzustellen, dass er in seiner Heimatregion über ein familiäres Beziehungsnetz verfügt. Es darf angenommen werden, dass er bei seiner Rückkehr mit dem Beistand dieser Angehörigen rechnen kann, auch wenn die Mutter offenbar in einfachen Verhältnissen lebt und gesundheitlich beeinträchtigt ist (vgl. Eingabe vom 27. März 2013). Sodann hat das BFM zu Recht festgestellt, dass er über die Kernfamilie hinausgehende, familiäre Beziehungen besitzt, die er nötigenfalls anfänglich ebenfalls in Anspruch nehmen könnte. Der Beschwerdeführer ist frei von familiären Verpflichtungen, hat die Schule besucht und konnte später als (...) ein Einkommen erzielen. In der Schweiz konnte er (...) Berufserfahrungen sammeln. Hinzu kommt die - in Relation zu seinem Alter - relativ kurze Dauer der Landesabwesenheit von rund vier Jahren, die den erfolgreichen Wiederaufbau einer Existenzgrundlage kaum negativ zu beeinflussen vermag. Der Beschwerdeführer macht auch nicht geltend, dass medizinische Umstände einer Rückkehr nach Sri Lanka entgegen stünden.
E. 5.4
Nach Würdigung aller massgebenden Umstände ist der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers heute als zumutbar zu qualifizieren.
E. 6
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12 S. 513 ff.), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).
E. 7
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Die (weitere) Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt damit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).
E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.
E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dessen Kosten von Fr. 600.- dem Be­schwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG, vgl. auch Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung im Sinn von Art. 65 Abs. 1 VwVG ist abzuweisen: Der Beschwerdeführer war bereits in der Zwischenverfügung vom 18. Oktober 2011 aufgefordert worden, seine Mittellosigkeit zu belegen, was er nicht tat. Gemäss Akten ist er in der Schweiz seit einiger Zeit erwerbstätig, weshalb nicht von seiner prozessualen Bedürftigkeit auszugehen ist. (Dispositiv nächste Seite)
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